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Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie folgende Hinweise:

Das o.g. Vorhaben liegt über den auf Steinkohle verliehenen Bergwerks-

feldern „Elsa“ und „Anna“, beide im Eigentum der E.ON SE (Anschrift:

E.ON SE, Mining Management, Brüsseler Platz 1 in  45131 Essen oder

zentrale E-Mailadresse mining@eon.com).

Bei der Entscheidung und Festlegung von Anpassungs- und Siche-

rungsmaßnahmen um Bergschäden zu vermeiden handelt es sich

grundsätzlich um Angelegenheiten, die auf privatrechtlicher Ebene zwi-

schen Grundeigentümer und zuständigem Bergwerksunternehmer oder

-eigentümer zu regeln sind.

Dem Bergwerkseigentümer (E.ON SE) liegen möglicherweise weitere

Informationen zum Bergbau unter dem Bauvorhaben vor, die hier nicht

bekannt sind. Bei anstehenden Baumaßnahmen sollte daher der Eigen-
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tümer gefragt werden, ob noch mit Schäden bezüglich des umgegange-

nen Bergbaus und möglicher zukünftiger bergbaulicher Tätigkeiten zu

rechnen ist und welche „Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen“ er

im Hinblick auf seine eigenen Bergbautätigkeiten für erforderlich hält.

Unabhängig von den privatrechtlichen Belangen Ihrer Anfrage, teile ich

Ihnen mit, dass in den hier vorliegenden Unterlagen im Bereich des

Grundstücks in einem hier vorliegenden Übersichtskartenwerk (E.ON

Schnellansprache) eine Verlassene bergbauliche Tagesöffnung doku-

mentiert ist (Kennziffer 6). Nähere Informationen liegen hier nicht vor, da

diese Tagesöffnung hier aktuell nicht erfasst ist. Zu Umfang und Aus-

maß möglicher bergbaulicher Aktivitäten kann daher keine Aussage ge-

troffen werden.

Hinsichtlich einer gutachterlichen Einschätzung der bergbaulichen Ver-

hältnisse einschließlich einer Entscheidung über ggf. erforderlicher ge-

eigneter Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen ist bei Baumaßnah-

men die Einschaltung eines Sachverständigen zu empfehlen. Sofern

diese Auskunft über die bergbaulichen Verhältnisse in tatsächlicher Hin-

sicht nicht ausreicht, um eine Einschätzung vorzunehmen, besteht für

Sie die Möglichkeit, eine Grubenbildeinsichtnahme durchzuführen und

sich selbst über die bergbauliche Situation in Bezug auf das Baugrund-

stück zu informieren. Die Einsichtnahme ist hier zu beantragen. Die Gru-

benbildeinsichtnahme kann, da diese markscheiderische Fachkennt-

nisse erfordert, auch von einem beauftragten Sachverständigen durch-

geführt werden.

Abschließend möchte ich Sie noch bitten, bei zukünftigen Beteiligungen

Ihre Anfrage nicht an Personenbezogene E-Mail Adressen zu senden,

sondern die Anfrage bevorzugt per E-Mail an folgende Adresse zu
senden: registratur-do@bra.nrw.de
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Bearbeitungshinweis:
Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül-

lung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und zu-

sammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der

vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen

auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich

kommt.

Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Da-

ten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als berechtigte

öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinformations-

systems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ (FIS GDU)

besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils aktuellen

Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation zu über-

prüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten dieses

Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksregierung

Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behördenversion

GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben der An-

wendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf

Im Auftrag:

(Baginski)


